
Exklusiv für VSSM- und FRM-Unternehmen mit erhöhtem 
Brandschutz Know How durch «VSSM-Brandschutzspezialisten- 
Ausbildung».

Mit dem geprüften und VKF-zugelassenen VSSM-Brandabschluss-System 
hat der VSSM ein neuartiges VSSM-Lizenzprodukte entwickelt. Damit 
kann auch der gewerbliche Schreinerunternehmer weiterhin im 
Segment des Brandschutzes kompetent tätig sein. 
Das VSSM-Brandabschluss-System EI30/EI60 gewährleistet einerseits  
ein breites Einsatzgebiet und ermöglicht andererseits eine hohe 
betriebseigene Wertschöpfung durch weitgehende Eigenproduktion. 
Mit dem  Erwerb des preisgünstigen Lizenzvertrags erhält der 
Unternehmer die offizielle Berechtigung zum Verkauf und zur  
Herstellung der VSSM-Brandschutzelemente in unbegrenzter Anzahl. 

VSSM Brandabschluss-System EI30/EI60

Kurzbeschrieb
Abschlussfronten mit frei kombinierbaren 
Zusammenbaumöglichkeiten aus Türenteil, 
Seitenfeldern und Sturzfeldern, Feuerwiderstand 
30 und 60 Minuten
Türelement: 1-flüglig, Feuerwiderstand 30 Min. 
Türblattdicke 51 bis 64 mm, 
Bodenanschluss; schwellenlos, Planet, Schwelle, 
Türblatt auch zur Selbst-Herstellung
Blockrahmen mit flächenbündigem Türblatt 
Sturzfeld und Seitenfelder: Als Glas-oder 
Vollwand mit Feuerwiderstand 30 oder 60 
Minuten
Breite Abschlussfronten (Wandbreite): endlos
Höhe Vollwand: max. 4.0 m
Höhe Glaswand: max. 3.0 m
Oberflächen: zum Streichen, Belegen, Furnieren 
Montierbar auf: Mauerwerk, Leichtbau-/Holzwand
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VSSM Technik & Betriebswirtschaft

Kombinations-Abschlussfronten
VSSM-Brandabschluss-System EI30/EI60

Abschlussfronten mit Vollblatt-Türe   BZu-Nr. 15856
Abschlussfronten mit verglaster Türe BZu-Nr. 15857
Basierend auf einer geprüften Trennwand mit 30 und 60 Minuten Feuerwiderstand ist es erstmals 
als Lizenznehmer möglich Türelemente, Ober- und Seitenteile zu kombinieren.

Mit der Modulbauweise und der flexiblen Anwendung können vielfältige bautechnische und 
gestalterische Anforderungen erfüllt werden.

Den Planern eröffnen sich damit grösstmögliche Gestaltungsperspektiven für Raumabschlüsse

Das VSSM-Brandabschluss-System EI30/EI60 bietet Lösungen, welche bis jetzt dem Metallbau 
vorbehalten waren.



BZu-Nr. 15856, 15857
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Kombinations-Abschlussfronten (Anwendungsbeispiele) 
Alle Kombinationsmöglichkeiten welche in der Lizenzdokumentation dargestellt sind, erfüllen die 
VKF-Zulassung mit dem Nachweis „geprüft und zugelassen“. Diese sind direkt und ohne weitere 
Abklärung einbaubar.

Kombinations-Abschlussfronten mit verglaster Türe BZu-Nr. 15857
Identische Ausführung, jedoch mit Verglasung bis maximal 730 x 1745 mm, Brandschutzglas 15 mm 
FIRESWISS FOAM.
Max. Rahmenlichtmass: B 1048 mm, H 2195 mm

Kombinations-Abschlussfronten mit Vollblatt-Türe BZu-Nr. 15856
Türblatt 51 mm bis 64 mm dick aus Spanplatte und Hartplattendeck, flächenbündig mit Block- 
rahmen, auf Mauerwerk und Leichtbauwand montierbar. Grundelement mit Türe und Seitenfeld.
Maximales Rahmenlichtmass: B 1205 mm, H 2524 mm, jedoch max. 2.76 m2.

Ihr Nutzen

Wertschöpfung im eigenen Unternehmen behalten

Auch Türblatt in eigener Werkstatt herstellbar

unbegrenzte Abschlussfronten-Herstellung in Lizenz

Adresseintrag als VSSM-Lizenzpartner in VSSM-Homepage

Aufgrund dieser Konstruktion (geprüfte Ausgangsbasis) können Ausnahmelösungen abgeleitet und 
objektbezogene Einzelzulassungen beantragt und erwirkt werden. 



Lizenz- und Produktionsvertrag
Mit dem VSSM-Lizenzvertrag erwerben Sie die Berechtigung zur Herstellung des VSSM- 
Brandabschluss-System EI30/EI60 in unbegrenzter Anzahl.

Vollständige Herstellunterlagen
Verkaufs- und Planungsinformationen
Produktions- und Herstellanleitung
Montage- und Einbauanleitung
vorbereitete Werkpläne im Mst. 1:20, 1:1, 1:2 
CAD-Zeichnungen auf CD
Berechnungsgrundlagen
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Teilelemente
Die Teilelemente können auch einzeln, das heisst ohne Kombination, auf vierseitige Wandanschläge 
in Wände eingebaut werden. 

VSSM EI30-Glaswand BZu-Nr. 15741
Trennwand aus Hartholzrahmen (75 mm), PROMAGLAS,
(17mm, Lmax=2350mm, Amax=3.1m2 Hmax=3000mm)
Maximale Grösse: Breite endlos x Höhe 3.0 m 

VSSM EI60-Glaswand BZu-Nr. 15740
Trennwand aus Hartholzrahmen (95 mm), PROMAGLAS,
(25mm, Lmax=2500mm, Amax=3.0m2 Hmax=3000mm)
Maximale Grösse: Breite endlos x Höhe 3.0 m 

VSSM EI30-Vollwand BZu-Nr. 15855
Wandelement aus PROMAXON A Platten (18mm, 925kg/m3, 
Stosshinterlegung, beidseitige Abdeckung mit Holz-
spanplatten (16mm), D=68mm
Maximale Grösse: Breite endlos x Höhe 4.0 m 

VSSM EI60-Vollwand BZu-Nr. 15739
Trennwand aus Hartholzrahmen, Mittellage PROMAXON A 
Platten (2x18mm, 850kg/m3), beidseitige Abdeckung mit 
Spanplatte (2x19mm, 540 kg/m3), D=74mm, H=4000mm)
Maximale Grösse: Breite endlos x Höhe 4.0 m 

Technische
Übersicht

Brandschutz, VKF-Zulassung Schall Klima Einbruch Wärme
VKF Rahmen Grössen

BZu-Nr. Blend 
-Ra

Block 
-Ra

Mittel- 
fries 

mind.

Rahm.- 
dicke
mind.

Aussenmass in mm Feldgrössen Türblatt
Laborw 

ert

Luftschall 
R`w 

a.Bau

Klima- 
klasse

Widerstan 
ds-kl. WK

U-Wert

B D Breite B Höhe H B (H) H (B) m2 Rw/dB dB I,II,III N,1,2,3 W/m2K
Türe voll EI30 15856 75 RLM 1205

(AM 1325)
RLM 2524
(AM 2584)

35 32-34 I N

Türe verglast EI30 15857 75 RLM 1048
(AM 1168)

RLM 2195
(AM 2255)

35 32-34 I N

Glaswand EI30 15741 88 75 unbegrenzt 3000 1240 2500 3.1
Glaswand EI60 15740 91 95 unbegrenzt 3000 1200 2500 3.0
Vollwand EI30 15855 88 75 unbegrenzt 4000
Vollwand EI60 15739 91 95 unbegrenzt 4000
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Bestellung: So kommen Sie schnell und direkt zum VSSM-Brandabschluss-System EI30/EI60. 
Stellen Sie uns den Lizenz- und Produktionsvertrag, zusammen mit dem/den Attest(en) «Brandschutzspezialist/in», handschrift- 
lich unterzeichnet zu. Nach Vertragsabschluss erhalten Sie den umfassenden Lizenzdokumentations-Ordner für Verkauf, Planung 
und Herstellung. Damit sind Sie berechtigt die geprüften Abschlussfronten in unbegrenzter Anzahl zu verkaufen und herzustellen.

Rechte und Pflichten des Lizenznehmers bzw. Herstellers 
Das VSSM-Brandabschluss-System EI30/EI60 ist exklusiv für VSSM- und FRM-Mitgliedunternehmen
erhältlich.

Der Lizenznehmer besitzt erhöhtes Brandschutz-Know How, indem er über Mitarbeitende verfügt, 
welche den VSSM-Kurs «Brandschutzspezialist/in» ab Version 2006 absolviert haben.
Der Lizenznehmer  erhält die umfassende Lizenzdokumentation mit den übersichtlichen Unterlagen 
für Planung, Verkauf, Produktion und Einbau/Montage. Enthalten sind:

- vorbereitete Produktions-Pläne 1:20, 1:1, 1:2
- CAD-Zeichnungen auf CD,  Berechnungsgrundlagen
- VKF-Zertifikat

Erhält die offizielle Berechtigung die geprüften Abschlussfronten in unbegrenzter Anzahl zu 
verkaufen und herzustellen. Alle Anwendungen, welche in der Lizenzdokumentation dargestellt sind, 
erfüllen die VKF-Zulassung

durch den Nachweis „geprüft und zugelassen“ direkt und ohne weitere Abklärung  einbaubar.

«Basiskonstruktion» als Ausgangskonstruktion z.B. bei Umbauten und Sanierungen. Aufgrund 
dieser Konstruktion (geprüfte Ausgangsbasis) können Ausnahmelösungen abgeleitet und 
objektbezogene Einzelzulassungen beantragt und erwirkt werden. 
Der Lizenznehmer stellt sicher, dass er die Originalunterlagen besitzt und diese korrekt einhält.
Die Promat AG gewährt den Lizenznehmern 5% Partnerrabatt auf Glasbestellungen ab 5.0m2.

Rechte und Pflichten des Lizenzgebers VSSM
Der VSSM als Lizenzgeber gewährleistet die Sorgfaltspflicht als Zulassungsinhaber, insbesondere bei 
der Weitergabe der Zulassungsrechte an Dritte. Er sorgt für die sorgfältige Verbreitung, den 
kompetenten Umgang und Anwendung seiner Zulassungskonstruktionen. 
Der VSSM stellt die Befähigung der Lizenznehmer mittels umfassender Lizenzdokumentation, sowie 
dem VSSM-Ausbildungskurs «Brandschutzspezialist» sicher.
Schliesst den Lizenz- und Produktionsvertrag mit dem Lizenznehmer ab. Die Lizenzunternehmen 
werden in der Herstellerliste «VSSM-Lizenzpartner» geführt.

Lizenzvertrag als Dauerlizenz
Mit der Dauerlizenz erwerben Sie die langfristige Berechtigung für das VSSM-Brandaschluss-System 
bis 31. Dezember 2011 mit einer einmaligen Pauschalzahlung. Preise exkl. MwSt.

Dauerlizenz, mind. 5 Jahre 2006 bis 31.12.2011 Fr. 5‘000.-
Dauerlizenz, mind. 4 Jahre 2007 bis 31.12.2011 Fr. 4‘300.-
Dauerlizenz, mind. 3 Jahre 2008 bis 31.12.2011 Fr. 3‘600.-
Dauerlizenz, mind. 2 Jahre 2009 bis 31.12.2011 Fr. 3‘000.-
Dauerlizenz, mind. 1 Jahr 2010 bis 31.12.2011 Fr. 2‘500.-

Lizenzvertrag als Jahreslizenzen
Die Jahreslizenzen ermöglichen den Lizenzerwerb durch gestaffelte Zahlungen.

Erstjahr-Lizenz Systemgrundbetrag bis 31.Dez d.l.J, einmalig, pauschal Fr. 1‘500.-
Monatsbetrag von Lizenzstartdatum bis 31.Dez d.l.J pro Monat Fr./Mt 100.-

Folgejahr-Lizenz Jahresbetrag für direkt anschl. Folgejahre, jährlich, Jan. bis Dez. Fr./J. 1‘000.-

Kennzeichnungsschilder
Die Schilder für sind einfach und schnell unter www.schreiner.ch zu bestellen. Für die VSSM- 
Abschlussfronten BZu-Nr. 15856 und 15857 werden die Schilder nach Bestellung pro Bauobjekt 
abgeben.
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 Lizenz- und Produktionsvertrag Nr.  
zwischen 

dem Verband Schweizerischer Schreinermeister und Möbelfabrikanten, genannt VSSM 
und 

dem nachfolgend aufgeführten Produzenten, genannt Hersteller,  
für Lizenzprodukte 

 Gesamtkombination 

 VSSM-Brandabschluss-System EI30/EI60 
 mit Volltürblatt  BZu.-Nr. 15856 
 mit Türe verglast  BZu.-Nr. 15857 

 
 Grundelemente 

 VSSM EI30-Türe voll   BZu.-Nr. 15856 
 VSSM EI30-Türe verglast  BZu.-Nr. 15857 
 Anbauelemente 

 VSSM EI30-Glaswand  BZu.-Nr. 15741 
 VSSM EI60-Glaswand  BZu.-Nr. 15740 
 VSSM EI30-Vollwand  BZu.-Nr. 15855 
 VSSM EI60-Vollwand  BZu.-Nr. 15739 

 
Es wird folgendes vereinbart: 

1. Produktionsbedingungen 
1 Dieser Produktionsvertrag beinhaltet ein nicht ausschliessliches und nicht monopolartiges, persönliches Produktions-

recht. 
2 Der VSSM überlässt dem Hersteller die Konstruktionspläne und den Leistungsbeschrieb zum vertragsgemässen 

Gebrauch. Diese bilden integrierenden Bestandteil dieses Vertrages. Der Hersteller erklärt ausdrücklich, diese Aus-
führungsvorschriften einzuhalten. 

3 Der Lizenznehmer besitzt Brandschutz-Know How indem er über mindestens einen Mitarbeitenden verfügt, welcher 
den VSSM-Kurs «Brandschutzspezialist» absolviert hat. 

4 Der Lizenznehmer ist Mitglied des VSSM oder des FRM. 

2. Produktionsverpflichtung und Qualitätssicherung 
1 Der Produzent ist verpflichtet und haftet für die exakte Ausführung der ausschliesslich in seinem Betrieb produzierten 

Lizenzprodukte. 
2 Er hat durch fortlaufende, organisatorische und technische, sowie fachkundige Produktionsüberwachung jederzeit 

sicherzustellen, dass die von ihm produzierten Lizenzprodukte den beschriebenen Standard und die Qualität vollum-
fänglich erfüllen. 

3 Der VSSM hat das Recht, die vereinbarte Qualität zu überwachen und den Vertrieb minderwertiger Lizenzprodukte zu 
untersagen. Der VSSM kann diesbezüglich jederzeit und unangemeldet Stichproben beim Hersteller vornehmen. 

3. Aufbewahrungspflicht und Rückverfolgbarkeit 
1 Die objektbezogenen Produktionsunterlagen für die Herstellung und den Einbau müssen vom Hersteller nachweisbar 

sein. 
2 Sie sind während 10 Jahren ab Einbaudatum aufzubewahren. 

4. Kennzeichnung 
1 Die Kennzeichnung laut Artikel 15 der «VKF-Brandschutznorm 2003» ist durch den Hersteller auszuführen. Die 

Kennzeichnung hat ausschliesslich mit den vom VSSM gelieferten Original-Schildern zu erfolgen. Für die Abschluss-
fronten mit BZu-Nr. 15856 und 15857 werden die Schilder pro Bauobjekt abgegeben. 

2 Zusätzlich muss auf dem Kennzeichnungsschild die Identifikation des Herstellers ersichtlich sein. 
3 Die VSSM-Schilder gewährleisten dies mit der registrierten Identifikationsnummer. Die Bestellung und Abgabe der 

Kennzeichnungsschilder erfolgt aufgrund der gültigen Lizenzvertrags-Nummer. Bestellungen können telefonisch, 
schriftlich / fax oder via Internet erteilt werden.  
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5. Haftung 
1 Der VSSM haftet Dritten gegenüber nicht für Vertragsverletzungen des Herstellers aus diesem Produktionsvertrag. 
2 Der Hersteller seinerseits haftet dem VSSM gegenüber auch wegen leichter Fahrlässigkeit aus Vertragsverletzungen 

mit Personen- und/oder Vermögensschäden. 
3 Der Hersteller haftet direkt, persönlich und ausschliesslich gegenüber seinem Besteller für die richtige Erfüllung aus 

dem Werkvertrag. 

6. Dauer und Beendigung des Produktionsvertrages 
1 Bei Abschluss der Dauerlizenz ist dieser Produktionsvertrag bis zum 31. Dezember 2011 befristet (Gültigkeit der 

VKF-Brandschutz-Zulassung). Er kann dannzumal auf eine bestimmte Zeit erneuert werden, sofern die VKF die Ver-
längerung für die Zulassung auf Antrag des VSSM erteilt. 

2 Der Hersteller kann aus dem Dahinfallen der Gültigkeit der Zulassung für sich keine Rechtsansprüche gegenüber 
dem VSSM ableiten. 

3 Der VSSM behält sich vor, bei vertragswidriger, nicht plan- und oder sachgemässer Ausführung des Lizenzproduktes 
(siehe Artikel 1 und 2) die Produktionsberechtigung mit sofortiger Wirkung durch eingeschriebenes Schreiben zu wi-
derrufen. 

4 Bei Abschluss des Jahreslizenzvertrages werden die Lizenzen für die Folgejahre automatisch erneuert. Die Lizenz ist 
nur per Ende Jahr schriftlich kündbar. Die Kündigungsfrist beträgt ein Monat. 

7. Konventionalstrafe 
1 Für den eingetretenen Fall des Widerrufs dieses Produktionsvertrages schuldet der Hersteller eine Konventionalstrafe 

von Fr. 2’000.-. Vorbehalten bleiben die Ansprüche des VSSM gemäss Artikel 5 Absatz 2. 

8. Gerichtsstandsklausel 
1 Als Gerichtsstand gilt Zürich, der Ort des Geschäftssitzes des VSSM. 
 
 
VSSM, Zulassungsinhaber, Lizenzgeber Hersteller, Lizenznehmer  
 
Zürich, ........................................... ...................................................................................................... 
 (Ort)  (Datum) 
VSSM 
Technik & Betriebswirtschaft 
Gladbachstr. 80 
8044 Zürich 
 
 ...................................................................................................... 
Geschäftsleitung (rechtsgültige Unterschrift, Firmenstempel) 
 

Hersteller 

Total Produktionsfläche des Betriebes ca. .....…............. m2
 Anzahl Mitarbeitende, total ..............

Name Haftpflichtversicherung .........................……...................  Versicherungssumme Fr. ...............

Kurs «VSSM-Brandschutzspezialist» absolviert durch (Name):  .........................................................  am: ...............
Bitte unbedingt Kopie des Kursbestätigungs-Attestes beilegen.     

Firmenname ...................................................................................................................................................................................... 

Zusatz ................................................................................... Homepage ........................................................................ 

Ansprechpers. ................................................................................... E-Mail ........................................................................ 

Adresse ................................................................................... Tel. Nr. ........................................................................ 

PLZ, Ort ................................................................................... Fax. Nr. ........................................................................ 
    

Lizenz- & Produktionsvertrag  exkl. VSSM- und FRM-Mitglieder Preis exkl. 7.6% MwSt  und Versand 
VSSM-Brandabschluss-System EI30/EI60 BZu-Nr.15856,15857  
Lizenzdokumentation mit Herstell- und Einbauanleitungen, (Papier/CD)  
 

 Dauerlizenz  2010 bis 31. 12. 2011  Fr.  2’500.-
 Jahreslizenz  Erstjahr bis 31.Dez Fr.  1’500.-+100.-/Mt 

  Folgejahre Fr.   1’000.- 
 
 

Bitte senden oder faxen an:  VSSM Technik & Betriebswirtschaft, Gladbachstrasse 80, 8044 Zürich, Fax  044 267 81 54 
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